
des Richters gelegt werden. Dies verträgt sich auch 
nicht mit den Prinzipien unserer demokratischen Ge
setzlichkeit, die dehnbare Bestimmungen ablehnt.

Dagegen ist die Rechtsprechung des imperialistischen 
Deutschlands diesen Weg im Interesse der Monopole 
und Banken gegangen: „Unter Abrücken von dem 
Grundsatz, eine Prüfungspflicht ergebe sich nur bei be
sonderen Verdachtsigründen, stützte man sich auf die 
dehnbare Richtlinie, es müßten vom Erwerber die
jenigen Nachforschungen gefordert werden, die ihm 
nach Lage des Falles billigerweise zuzumuten seien“4). 
Die Rechtsprechung im Imperialismus verletzte, indem 
sie eine Verschärfung der Gutglaubenserfordernisse 
statuierte, dadurch auf diesem Gebiet die bürgerliche 
Gesetzlichkeit.

II
Gähler meint, seine Auffassung sei „auch ökonomisch 

vertretbar“. Tatsächlich ist sie es nicht. Gerade die 
ökonomische Seite bestätigt die Richtigkeit der soeben 
dargelegten rechtlichen Regelung. Gähler schreibt:

„Dieser für die persönlichen Bedürfnisse der 
Werktätigen bestimmte Konsumtionsmittelfonds 
als Teil des in einem gewissen Zeitraum von den 
Werktätigen erarbeiteten gesellschaftlichen Gesamt
produkts scheidet in der Naturalform seiner natür
lichen Gestalt und Zweckbestimmung nach für den 
Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel und für 
die Erweiterung der Produktion und damit für die 
Festigung und Weiterbildung der neuen sozialisti
schen Produktionsverhältnisse, die mit dem Volks
eigentum unmittelbar geschützt werden, aus.“

Daraus schließt Gähler dann, daß ökonomisch die 
volkseigenen Konsumtionsmittel nicht notwendig des 
gesetzlichen Schutzes der Unantastbarkeit bedürfen, 
wenn und soweit sie „bestimmungsgemäß am allgemei
nen Ware-Geld-Verkehr in den Formen des Zivilrechts 
teilnehmen“. Nach seiner Auffassung „dürfte deshalb in 
ökonomischer Sicht ... zivilrechtlich der Geldanspruch 
genügen, um zu gewährleisten, daß an die dafür zu
ständigen staatlichen Organe die Mittel zurückfließen, 
die für die Erneuerung und Erweiterung der Produk
tion benötigt werden“.

Die Praxis zeigt aber, daß der Geldanspruch nicht ge
nügt. So berichten Geisenhainer und Skupch, daß der 
HO-Industriewaren Leipzig-Stadt seit der Eröffnung 
des HO-Leihgeschäfts ein Schaden von rund 10% der 
vereinnahmten Gebühren durch Unterschlagung der 
Teilnehmer entstanden ist5). Auch die jüngst veröffent
lichten Urteile6) lassen erkennen, daß die Realisierung 
des Geldanspruchs auf erhebliche Schwierigkeiten 
stößt, da die „Vertragspartner“ meist republikflüchtig 
werden. Die Behauptung Gählers, der Geldanspruch 
gegen den Vertragspartner genüge, um zu gewähr
leisten, daß die Mittel an die zuständigen Organe zu
rückfließen, widerspricht daher der praktischen Er
fahrung.

Die Anwendung der §§ 932 ff. BGB zuungunsten des 
Volkseigentums läuft unserer gesamten Planung zu
wider und beeinträchtigt das ökonomische Gesetz der 
planmäßigen (proportionalen) Entwicklung der Volks
wirtschaft. Die Anwendung der §§ 932 ff. bedeutet, daß 
anarchische Eingriffe in den geplanten Zufluß von Geld
mitteln in den gesamtstaatlichen Fonds erfolgen. Es ist 
doch gerade eine Aufgabe des Handels, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Geldmittel unserer volkseigenen Wirt
schaft wieder zur Verfügung stehen, die für die Er
neuerung und Erweiterung der Produktion benötigt 
werden7). „Spontaneität und Selbstlauf sind mit der 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft unverein
bar“8).

Das gilt auch für das hier behandelte Problem. Es ist 
zwar möglich und kommt auch vor, daß auf andere Art 
und Weise — z. B. beim Teilzahlungskauf — ein Teil
zahlungskäufer sich seinen Zahlungsverpflichtungen 
entzieht, ohne den Gegenstand an einen Dritten ver-

4) Hübner, Der Rechtsverlust lm Mobiliar-Sachenrecht, Er
langen 1955, S. 73.

5) NJ 1957 S. 77.
«) BG Suhl ln NJ 1957 S. 222 und KrG Erfurt in NJ 1957

S. 254.
7) vgl. Lehrbuch der politischen Ökonomie, Berlin 1955, S. 577.
8) Lehrbuch der politischen Ökonomie, S. 473.

äußert zu haben. Ferner wird es Fälle geben, in denen 
bei unberechtigter Veräußerung der Dritte nicht zu er
mitteln ist. Hierdurch werden sicherlich ab und zu Ver
luste eintreten. Es ist aber erforderlich, unser Recht 
überall da anzuwenden, wo unser Volkseigentum mit 
seinen Mitteln vor Schaden bewahrt werden kann. Daß 
die HO-Leihgeschäfte in Leipzig einen derartig hohen 
Schaden erlitten haben, ist doch alarmierend, und man 
wird nicht fehlgehen mit der Annahme, daß solche Er
scheinungen nicht nur in Leipzig festzustellen sind.

Das ökonomische Gesetz der planmäßigen (proportio
nalen) Entwicklung der Volkswirtschaft erfordert einen 
planmäßigen Rückfluß der Selbstkosten. Eine Aufgabe 
unseres Rechts ist es, alles auszuschalten, was diesen 
Rückfluß beeinträchtigt. Unsere Planung beruht not
wendigerweise auf der „Ausnutzung der ökonomischen 
Instrumente, die mit dem Wirken des Wertgesetzes ver
bunden sind, so des Preises, des Geldes, des Handels 
und des Kredits“9). Die Ausnutzung des Wirkens des 
Wertgesetzes geschieht in Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen des Gesetzes der planmäßigen (propor
tionalen) Entwicklung der Volkswirtschaft. Das muß 
man unbedingt bei der Analyse der rechtlichen Rege
lung beachten. Gähler hat dies nicht getan. Seine Aus
führungen, in denen er sich mit der ökonomischen Seite 
der Problematik beschäftigt, gehen von einer isolierten 
Betrachtung des Wertgesetzes aus. Der Fehler Gählers 
liegt m. E. darin, daß er nur „die neuartigen Formen 
der Warenzirkulation“ sieht. Sicherlich handelt es sich 
hier um Formen der Ausnutzung des Wirkens des 
Wertgesetzes durch unsere staatlichen Organe. Die Er
gebnisse jedoch — und das sieht Gähler nicht — müssen 
der weiteren Festigung des ökonomischen Grundge
setzes des Sozialismus dienen.

Wenn es bei uns Menschen gibt, die unseren Staat 
dadurch schädigen, daß sie versuchen, volkseigene 
Sachen an Dritte zu veräußern, so muß doch der erste 
Gedanke seih: Wie kann unser Staat am wirksamsten 
auf dem Boden des geltenden Rechts gegen derartige 
Machenschaften geschützt werden? Die erste Maßnahme 
muß sein, daß die betreffende staatliche juristische 
Person von dem Dritten die Sache herausverlangt (§ 985 
BGB). Das staatliche Organ ist hierzu unserem Staat 
gegenüber verpflichtet. Die Praxis, von der Geisen
hainer und Skupch berichten, daß in Leipzig der gesell
schaftliche Handel die Gegenstände käuflich von dem 
Dritten zurückerwirbt, ist bezüglich des Volkseigen
tums abzulehnen. Der gesellschaftlich^ Handel in 
Leipzig kann durch diese Rechtsgeschäfte den gutgläu
bigen Erwerb volkseigener Sachen nicht anerkennen; 
denn es steht im Einklang mit unserer demokratischen 
Gesetzlichkeit, daß die §§ 932 ff. BGB nicht zuungunsten 
des Volkseigentums angewandt werden dürfen. Diese 
Rechtslage stimmt völlig mit den ökonomischen Er
fordernissen überein und ist auch in politischer und 
ideologischer Hinsicht geboten.

III
Diese Rechtslage befriedigt jedoch insofern nicht, als 

gutgläubiger Erwerb von Sachen, die genossenschaft
lich-sozialistisches Eigentum sind, möglich ist10). Wir 
haben keine Regelung, welche die Anwendung der 
§§ 932 ff. BGB zuungunsten des genossenschaftlich
sozialistischen Eigentums ausschließt. Dieses Eigentum 
bedarf aber ebenso wie das Volkseigentum eines be
sonderen Schutzes, denn „die allseitige Festigung und 
Entwicklung des staatlichen und des genossenschaftlich
kollektivwirtschaftlichen Eigentums ist eine überaus 
wichtige Voraussetzung für das weitere Wachstum der 
gesamten Volkswirtschaft .. .“u).

Durch den Teilzahlungshandel ist auch die unbe
rechtigte Veräußerung von Sachen, die noch genossen
schaftlich-sozialistisches Eigentum sind, häufiger ge
worden. Für diese Veräußerungen gilt im wesentlichen 
das, was über die unrechtmäßige Veräußerung volks
eigener Sachen von der ökonomischen Seite aus gesagt 
wurde. Auch politisch gesehen liegen die Dinge gleich. 
Eine gesetzliche Regelung, die den gutgläubigen Er
werb des genossenschaftlich-sozialistischen Eigentums

9) Lehrbuch der politischen Ökonomie, S. 479.
10) vgl. zu diesem Problem Wenedlktow, Der zivilrechtliche 

Schutz des sozialistischen Eigentums, RID 1953 Sp. 162 ff.
11) Lehrbuch der politischen Ökonomie, S. 451.
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